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1. EINLEITUNG 

1.1. Anlass 

Anlass für die vorliegende Landschaftsbildbewertung einschließlich der Ermittlung eines möglichen diesbezüglichen Aus-

gleichsbedarfs ist die Errichtung einer Förderanlage (Förderband für eine Restholzentsorgung) auf dem Gelände des Sä-

gewerkes Maurer in Mühlheim a.d. Donau im Landkreis Tuttlingen. 

Ansicht auf die bereits errichtete Förderanlage für ein Restholzentsorgung 

Die Anlage befindet sich zwar innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne, der zentrale Stützpfeiler der Anlage übersteigt

jedoch mit einer Höhe von rund 22 m die bisher zulässige im BBP festgesetzte Höhe für bauliche Anlagen. 

Nachfolgend werden die sich aus der Höhenüberschreitung ergebenden Auswirkungen auf das Landschaftsbild unter-

sucht und ein möglicher Ausgleichsbedarf ermittelt sowie Vermeidungs- und  Minimierungsmaßnahmen vorgeschlagen.

Andere Schutzgüter sind von der Errichtung der Anlage innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne nicht erheblich betrof-

fen. 

Standort der Anlage 

Quelle: LUBW (2019) Umwelt-Daten und -Karten Online (UDO) 
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1.2. Gebietsbeschreibung

Die Anlage befindet sich nordwestlich von Mühlheim-Altstadt in der Senke des Wulfbachtals, einem kleinen Seitental der

Donau auf einer Geländehöhe von 644 m ü. NN im Naturraum des Oberen Donautals. Die Donau hat sich hier rund

185 m bis 210 m tief in den Weißen Jura der Schwäbischen Alb eingeschnitten. 

Die Anlage selbst mit dem rund 22 m hohen Stützpfeiler befindet sich innerhalb der landschaftlich bereits sehr stark über-

prägten Flächen des bestehenden Gewerbegebiets Obere Mühle mit einem Sägewerk, das von großvolumigen Gewerbe-

bauten und umgebenden großräumigen Lagerflächen (Holzstämme / -bretter, -paletten etc.) geprägt wird, unmittelbar an

der östlich angrenzenden Kolbinger Straße (L 443). 

Im Norden, Westen und Osten schließen sich an die größtenteils von Grünland umgebenen Gewerbefläche in der Senke

des Wulfbachtals die steilen überwiegend bewaldeten Traufhänge des Donautals an. Im Südwesten grenzt das Gewebe-

gebiet mit der Anlage an die gut ein- und durchgrünte dörflich geprägte Ortslage von Mühlheim- Altstadt. An den Talaus-

gang im Südosten schließen sich strukturlose großräumige landwirtschaftliche Flächen bis zum neuzeitlichen Ortsrand

vom Mühlheim an. 

Foto 1 (Standort siehe nachfolgende Seite): Blick auf die Gewerbefläche der holzverarbeitenden Firma im Wulfbachtal mit der
Förderanlage für eine Restholzentsorgung (Pfeil) von einem nordöstlich gelegenen Felsstandort am Trauf des Donautals aus.
Von den Höhenlagen aus betrachtet tritt die Anlage landschaftlich als Teil der gewerblich genutzten Flächen kaum landschafts-
bildverändernd in Erscheinung. Im Bildhintergrund links die Ortslage von Mühlheim an der Donau.  
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Die nachfolgenden Fotos zeigen die Förderanlage mit dem zentralen Stützpfeiler von verschiedenen Standorten in der

Umgebung aus einschließlich solcher Standorte, von denen die Anlage nicht sichtbar ist. 

Fotostandorte

Foto 2 

Foto 3

Foto 4 Foto 5 (Grüngutsammelplatz) 

Foto 6 Foto 7
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Foto 8   Foto 9

Foto 10 (vom „Gelben Fels“ aus) 
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2. LANDSCHAFTSBILD- UND EINGRIFFSBEWERTUNG 

2.1. Übersichtsbewertung des Landschaftsbilds 

Gemäß dem nachfolgenden Kartenausschnitt  (Quelle: ILPÖ Institut für Landschaftsplanung und Ökologie,  Universität

Stuttgart) ist die Landschaftsbildqualität in den Wirkzonen (siehe nachfolgende Erläuterung) der Anlage im Talgrund von

einer +/- mittleren, talabwärts im Osten auch von einer mittleren bis hohen und an den steilen Donautalhängen und der

anschließenden Hochfläche von einer hohen bis mittleren Landschaftsbildqualität.  

Ausschnitt Landschaftsbildbewertung Baden-Württemberg © ILPÖ Universität Stuttgart 2014   (Blau gestrichelt Wirkzonen im 500 m -
bis 1000 m - Radius) 

2.2. Landschaftsbild- und Eingriffsbewertung 

Die Bewertung des Landschaftsbildes und des Eingriffs erfolgt nachfolgend in Anlehnung an die Methodik des Bewer-

tungsmodells der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen (Naturschutzrechtliche und bauplanungsrechtli-

che Eingriffsbeurteilung, Kompensationsbewertung und Ökokonten, 2012).  Zugrunde gelegt werden dafür die nachfol-

gend dargestellten Parameter (Eingriffstyp mit den Wirkzonen der Anlage, Bedeutung / Wertigkeit der landschaftlich be-

troffenen Raumeinheiten, beeinträchtigter Wirkraum der Anlage abzüglich sichtverstellender und verschatteter Flächen,

Wahrnehmungskoeffizient und Erheblichkeitsfaktor) aus denen abschließend der Ausgleichsbedarf ermittelt wird. 

Eingriffstyp: Je nach Art des Eingriffsobjektes erfolgt gemäß dem Bewertungsmodell  eine Einteilung in drei Eingriffsty-

pen denen eine entsprechende radiale Wirkzone um das Objekt zugeordnet wird. 

Eingriffstyp Kriterien Wirkzonen in m 

1
Bauliche Anlagen wie(Antennenträger)masten über 90 m Höhe und hochgelegenem Betriebsgeschoss sowie 
Fernsehtürme; Windkraftanlagen mit Höhen > 100 m und Windenergieparks bestehend aus mehr als drei 
Windkraftanlagen

I = 0-200
II = 200-1.500
III = 1.500 – 5.000

2 
Bauliche Anlagen wie (Antennenträger)masten von 50 - 90 m Höhe und 1 - 3 Plattformen; Überlandleitungen; 
Windkraftanlagen mit Höhen von mehr als 75 m - 100 m (Typ II)

I = 0-500
II = 500-2.000 

3 
Bauliche Anlagen wie „nadelartige“ Antennenträgermasten bis 50 m Höhe ohne Plattform;  Gewerbe- und In-
dustriegebiete, Sondergebiete, Sonstige Baugebiete und Vorhaben im Außenbereich ab einer (teil-)versiegel-
ten Fläche von 1.000 m², Straßenbauvorhaben

I = 0-500
II = 500-1.000

➔ Im vorliegenden Fall wird die Anlage (Höhe des Stützpfeilers 22 m, Gewerbegebiet) dem Eingriffstyp 3 mit der Wirk-

zone I (0 bis 500 m) und Wirkzone II (500 bis 1000 m) zugeordnet (siehe nachfolgende Karte).
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Wirkzonen (500 m-Radius und 1000 m-Radius) um die Förderanlage für Restholzentsorgung 

Bedeutung der Raumeinheiten: Die Bedeutung / Wertigkeit der Landschaft innerhalb der Wirkzonen der Anlage wird in

Anlehnung an folgende Landschaftsfunktionen / Parameter bewertet. 
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Da die Landschaft innerhalb der Wirkzonen der Anlage unterschiedlich ausgeprägt ist, werden innerhalb der Wirkzonen
folgende Raumeinheiten abgegrenzt, die jeweils für sich bewertet werden. 
Anmerkung: In die Raumeinheit 2 wurden am Ortsrand von Mühlheim auch Flächen von Bebauungsplänen mit aufgenommen, die kurz
vor der Rechtskraft stehen oder bereits rechtsverbindlich sind und für die dort für das kommende Jahr eine Siedlungsentwicklung zu er-
warten ist.  

Landschaftlich unterschiedlich ausgeprägte Raumeinheiten in den Wirkzonen der Anlage 

Raumeinheiten  Wertstufe

Raumeinheit 1: Talaue /-grund der Donau einschl. Seitentäler 3 (mittel)

Die westlichen Teile der Raumeinheit, im Anschluss an den Ortsrand von Mühlheim, werden überwiegend durch großflächige wenig gegliederte, relativ mono -
ton wirkende ausgeräumte landwirtschaftliche Flächen geprägt. Im Bereich um und ab Mühlheim – Altstadt, wo sich das Donautal verengt, ist die Raumein -
heit abwechslungsreicher gegliedert. Die Raumeinheit wird teils von Verkehrssträngen (Straße , Bahnlinie auf Damm) durchschnitten. Die Donau wurde ge-
genüber ihrem ursprünglichen Verlauf begradigt und verlegt (altes Bett heute Bachschlinge Wulfbach). Die Nutzvegetation geht im Westen teilweise über
Strukturen der Landschaft hinweg; im Osten sind Gliederungselemente noch deutlich erkennbar. Insbesondere ist der Horizont deutlich gegliedert. 

Raumeinheit 2: Landschaftlich überprägter Siedlungsraum im Tal der Donau 1 (gering)

Landschaftlich vollständig überprägte, dicht bebaute Siedlungsflächen die über die Landschaftsstruktur gleichmäßig hinweg geht mit einförmiger, meist neu -
zeitlicher Wohn- und Mischbebauung und Gewerbeflächen mit teils großvolumigen Bauten. 

Raumeinheit 3: Dörflich geprägter Siedlungsraum im Tal der Donau 3 (mittel)

Ortslage einschl. Randzonen von Mühlheim - Altstadt mit gewachsener, aufgelockerter, gut ein- und durchgrünter dörflicher Siedlungsstruktur und
Bauten die sich weitgehend in ihrer traditionellen Form in die Landschaft harmonisch einfügen und durch vorhandene Landschaftsstrukturen (Wulf -
bach) gegliedert wird.  
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Raumeinheiten  Wertstufe

Raumeinheit 4:  +/- steile Talhänge / Trauf des Donautals 5 (hoch)

Wichtigster und besonders landschaftsbildprägender Bestandteil des Donautals. In der Wirkzone der Anlage überwiegend bewaldet; an den steilen Ober -
hängen teils mit markanten Felsen als bedeutende Landschaftselemente; Unterhänge oft mit landschaftstypischen Heiden. Bis auf Infrastrukturen (Wege,
Straßen) weitgehend naturnahe Raumeinheit ohne Störungen und Beeinträchtigungen mit landschaftlich hohem Erlebniswert. 

Raumeinheit 5: Hochfläche über dem Donautal 5 (hoch) 

Albhochfläche über dem Donautal mit Kuppen, Höhenrücken und Verebnungen; in der Wirkzone des Vorhabens überwiegend bewaldet, im Norden (Ge -
meinde Kolbingen) Offenland mit teils zahlreichen Hecken. Bis auf Infrastrukturen (Wege, Straßen, bei Kolbingen Kläranlage) weitgehend naturnahe Raum -
einheit. 

Beeinträchtigter Wirkraum: Der tatsächlich sichtbare Einwirkungsbereich der Anlage und der dadurch in Anrechnung zu

bringende Wirkraum ergibt sich aus der kreisförmigen Fläche um das Eingriffsobjekt (Wirkzone) abzüglich der Flächen

der sichtverstellenden Elemente und der sichtverschatteten Bereiche, die auf der Grundlage von Luftbildern, Höhenlinien

und topografischen Karten und durch Begehungen ausgegrenzt wurden (siehe Karte nachfolgende Seite).  

Sichtverstellende Elemente sind als Hindernisse zu verstehen, die den Blick des Betrachters auf das Eingriffsobjekt ver-

hindern. Sie vermeiden kleinräumig die Einsehbarkeit des Objektes und minimieren dadurch insgesamt die Beeinträchti-

gung der Landschaft. Eine sichtverstellende Wirkung haben Siedlungsflächen, Wälder, Hecken, Feldgehölze und je nach

Ausprägung auch Streuobstbestände und Einzelbäume. Aufgrund des starken Taleinschnitts der Donau im Gebiet ist

auch das Geländerelief als sichtverstellendes Element bedeutsam. 

Der beeinträchtigte Wirkraum wird nicht nur durch die Flächen, die die sichtverstellenden Elemente einnehmen, sondern

zusätzlich durch den sichtverschatteten Raum, der hinter den sichtverstellenden Elementen liegt, reduziert. Der sichtver-

schattete Raum ist der Raum, in dem das Eingriffsobjekt bedingt durch das sichtverstellende Element nicht oder kaum

wahrnehmbar ist. 

Ansicht auf die Anlage in Mühlheim-Altstadt (Raumeinheit 3) am Sträßchen des dortigen Friedhofs. 

Links: Beispiel für sichtversperrende Elemente (Gebäude, Gehölze, Topographie) und die dahinter anschließenden verschatte-
ten Bereiche (Wiese), durch die die Anlage (Pfeil) unsichtbar bleibt und auf den Teilbereich der Raumeinheit keine landschafts-
bildverändernden Wirkungen zeigt. 

Rechts: Rund 10 m nördlich des linken Fotostandortes wird die Anlage, teils von sichtversperrenden Elementen (Gehölze) ver-
deckt, längs des Sträßchens jedoch wieder geringfügig sichtbar mit geringen landschaftsbildverändernden Wirkungen.   
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Beeinträchtigter Wirkraum der Anlage abzüglich sichtverstellender und sichtverschattenden Flächen 

Wahrnehmungskoeffizient: Über  den  Wahrneh-

mungskoeffizienten wird die abnehmende Fernwir-

kung des Eingriffsobjekts in den einzelnen Wirkzo-

nen berücksichtigt. 

Nach Erkenntnissen der Wahrnehmungspsycholo-

gie stört ein Eingriffsobjekt i.d.R. umso weniger, je

weiter  weg es sich vom Betrachter  befindet.  Die

Wahrnehmung  ist  abhängig  von  der  Entfernung

zum Eingriffsobjekt und der Höhe des Objekts.
Ansicht auf die Förderanlage für Restholzentsorgung vom bestehende 
Ortsrand von Mühlheim aus. Entfernung ca. 500 m 

Für den oben ermittelten Eingriffstyp 3 sieht die Landschaftsbildbewertung folgende Wahrnehmungskoeffizienten vor: 

Wahrnehmungskoeffizient Eingriffstyp 3 

A B C D

Wirkzone I 0 – 500 m 0,2 0,4 0,01 0,2

Wirkzone II 500 – 1.000 m 0,1 0,2 0,05 0,1

A = Eingriffsobjekt bis 50 m Höhe,

B = Eingriffsobjekt über 50 m Höhe,

C = bei relativ großen Vorbelastungen ähnlicher Art und Eingriffsobjekten bis 50 m Höhe,

D = bei relativ großen Vorbelastungen ähnlicher Art und Eingriffsobjekten über 50 m Höhe

➔ Im vorliegenden Fall wird die Anlage (Höhe des Stützpfeilers 22 m) dem Wahrnehmungskoeffizient A zu geordnet. 
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Erheblichkeitsfaktor: Die Erheblichkeitseinstufung des Eingriffs entsprechend nachfolgender Tabelle dient zur Ermitt-

lung der Intensität der Beeinträchtigung / Eingriffserheblichkeit 

(= Verlust einer Raumeinheit an Eigenwert durch den Eingriff). 

Raumeinheit 
Erheblich-
keitsfaktor

Kriterien 

1
Talaue /-grund der Donau 0,6

Eingriff mittlerer Wirkungsintensität, Eingriff bewirkt eine Verstärkung der Überprägung der Land-
schaft mittlere Beeinträchtigung des Eigenwertes der Landschaft, Landschaft vorbelastet (Verletz-
lichkeit gegenüber dem Eingriff mittel), Empfindlichkeit gegenüber dem Eingriff mittel.

2
Landschaftlich überprägter Sied-

lungsraum im Tal der Donau 
0,1

Durch die bereits bestehende neuzeitliche Wohn- und Gewerbebebauung mit einer geringen bis
fehlenden landschaftlichen Empfindlichkeit / Verletzlichkeit bewirkt der Eingriff keine oder nur eine
geringe Verstärkung der Überprägung der erheblich vorbelasteten landschaftlichen Raumeinheit. 

3
Dörflich geprägter Siedlungs-

raum im Tal der Donau 
0,7

Eingriff mittlerer bis hoher Wirkungsintensität. Der Eingriff bewirkt eine teilweise Beeinträchtigung
des dörflich geprägten, jedoch teilweise durch bestehende Gewerbeflächen auch vorbelasteten,
harmonisch in die Landschaft eingebetteten Erscheinungsbildes der dörflichen Ortslage durch ein
technisches dominantes Element das zu einer Beeinträchtigung des Eigenwertes der landschaftli-
chen Raumeinheit führt. Verletzlichkeit / Empfindlichkeit gegenüber dem Eingriff mittel bis hoch. 

4 
+/- steile Talhänge / Trauf des

Donautals 
0,8

Eingriff hoher Wirkungsintensität, Eingriff bewirkt starke Überprägung der Landschaft starke Beein-
trächtigung des Eigenwertes der Landschaft, Landschaft nicht oder gering vorbelastet (Verletzlich-
keit gegenüber dem Eingriff hoch), Empfindlichkeit gegenüber dem Eingriff hoch

5
Hochfläche über dem Donautal 0,0

Aufgrund der Topographie, der weitgehende Bewaldung und der Entfernung zu der Anlage wirkt
sich diese auf die an die steilen Trauf des Donautals anschließenden teils topographisch bewegte
Hochfläche über dem Tal nicht erheblich nachteilig auf den Eigenwert der Raumeinheit aus. 

Kompensationsflächenfaktor: „Für eine intakte Kulturlandschaft wird in Abhängigkeit vom Landschaftstyp im Allgemei-

nen mit einem Mindestflächenanspruch von 5 % - 20 % oder durchschnittlich 10% für Naturschutz und Landschaftspflege

gerechnet. Es wird deshalb angenommen, dass der durch einen Eingriff bedingte ästhetische Funktionsverlust in unmit-

telbarer Umgebung des Eingriffsobjekts nur dann einigermaßen kompensiert werden kann, wenn 10 % der erheblich be-
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einträchtigten Fläche in einer ästhetischen Raumeinheit für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen bereitge-

stellt werden kann. Der Kompensationsflächenfaktor wird deshalb im Allgemeinen mit 0,1 angesetzt.“ (Nohl 1993)

Berechnungsformel Kompensationsumfang Landschaftsbild: Die Ermittlung des erforderlich Kompensationsumfan-

ges für den durch die Errichtung der Förderanlage (Förderband für eine Restholzentsorgung einschließlich Pylon) verur-

sachten Eingriff in das Landschaftsbild ermittelt sich auf der Grundlage der auf den vorhergehenden Seiten ermittelten

Parametern in Anlehnung an das Bewertungsmodells der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen für jede

der betroffen Raumeinheiten wie folgt: 

Bezogen auf die errichtete Anlage im Bereich des Gewerbegebiets Obere Mühle würde sich daraus folgender Ausgleichs-

bedarf ergeben: 

Landschaftsbildbewertung Seite 11

Ermittlung des Kompensationsumfangs 

158.960 m² 2,5 0,6 0,2 0,1 4.769 Ökopunkte

25.859 m² 1 0,1 0,2 0,1 52 Ökopunkte

32.849 m² 3 0,7 0,2 0,1 1.380 Ökopunkte

29.232 m² 5 0,8 0,2 0,1 2.339 Ökopunkte

0 m² 5 0,0 0,2 0,1 0 Ökopunkte

71.674 m² 2,5 0,6 0,1 0,1 1.075 Ökopunkte

0 m² 1 0,1 0,1 0,1 0 Ökopunkte

0 m² 3 0,7 0,1 0,1 0 Ökopunkte

41.026 m² 5 0,8 0,1 0,1 1.641 Ökopunkte

0 m² 5 0,0 0,1 0,1 0 Ökopunkte

Summe: 359.600 m² Kompensationsbedarf gesamt: 11.255 Ökopunkte

Zone 1
(0 – 500 m) 

Beeinträchtigter 
Wirkraum
Spalte 1 

Bedeutung Wirkraum
 (Wertstufe)  

Spalte 2

Erheblich-
keitsfaktor 
Spalte 3

Wahrnehmungs-
koeffizient 
Spalte 4

Kompensations-
flächenfaktor 

Spalte 5

Ausgleichsbedarf
 (Kompensat ionsumfang in Ökopunkten) 

Spalte 1 x 2 x 3 x 4 x 5

Raumeinheit 1
Talaue /-grund der Donau

Raumeinheit 2
Landschaftlich überprägter
Siedlungsraum im Tal der Donau 

Raumeinheit 3
Dörflich geprägter Siedlungsraum
im Tal der Donau 

Raumeinheit 4
+/- steile Talhänge / 
Trauf des Donautals 

Raumeinheit 5
Hochfläche über dem Donautal 

Zone 2
(500 – 1000 m) 

Beeinträchtigter 
Wirkraum
Spalte 1 

Bedeutung Wirkraum
 (Wertstufe)  

Spalte 2

Erheblich-
keitsfaktor 
Spalte 3

Wahrnehmungs-
koeffizient 
Spalte 4

Kompensations-
flächenfaktor 

Spalte 5

Ausgleichsbedarf
 (Kompensat ionsumfang in Ökopunkten) 

Spalte 1 x 2 x 3 x 4 x 5

Raumeinheit 1
Talaue /-grund der Donau

Raumeinheit 2
Landschaftlich überprägter
Siedlungsraum im Tal der Donau 

Raumeinheit 3
Dörflich geprägter Siedlungsraum
im Tal der Donau 

Raumeinheit 4
+/- steile Talhänge / 
Trauf des Donautals 

Raumeinheit 5
Hochfläche über dem Donautal 
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2.3. Vermeidungs- und Minimierungsvorschläge

Deutlich den Eingriff in das Landschaftsbild mindernd würde sich eine Eingrünung des Gewerbegebiets, in dem die Anla-

ge steht, am Südrandrand mit hochwüchsigen, großkronigen Bäumen und einer unterwüchsigen Strauchschicht ebenso

wie eine Änderung der Farbgebung auswirken, wie die nachfolgenden Fotomontagen zeigen. 

Ist-Zustand: Ansicht aus Süden auf den Anlage vom Ortsrand Mühlheim aus 

Fotomontage: Eingrünung der Anlage mit Bäumen und Sträuchern  

Fotomontage: Änderung der Farbgebung der Anlage (ggf. Einschaltung eines Fachplaners erforderlich) 

Bei Umsetzung der beiden Maßnahmen können die Auswirkungen auf das Landschaftsbild in Bezug auf die Fernwirkung 
deutlich reduziert werden (→ Halbierung des Erheblichkeitsfaktors). 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 'Erweiterung Obere Mühle - 1. Änderung' in Mühlheim a.d. Donau

3. ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Fall sind die Auswirkungen der Errichtung einer Förderanlage (Förderband für eine Restholzentsorgung)

mit einem Tragepfeiler auf das Landschaftsbild zu bewerten. 

Die Anlage befindet sich zwar innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne, der zentrale Stützpfeiler der Anlage übersteigt

jedoch mit einer Höhe von rund 22 m die bisher zulässige im BBP festgesetzte Höhe für bauliche Anlagen. 

Es werden die aus der Höhenüberschreitung entstehenden Auswirkungen auf das Landschaftsbild untersucht und ein

möglicher Ausgleichsbedarf ermittelt sowie Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen vorgeschlagen. 

Die Untersuchung und Bewertung erfolgt auf Grundlage der Methodik des Bewertungsmodells der Landkreise Bodensee-

kreis, Ravensburg, Sigmaringen (Naturschutzrechtliche und bauplanungsrechtliche Eingriffsbeurteilung, Kompensations-

bewertung und Ökokonten, 2012).

Auf Grundlage der dort genannten Bewertungskriterien ist für die betroffenen Raumeinheiten außerhalb der Siedlungsflä-

chen von einem Erheblichkeitsfaktor von 0,6 bis 0,8 (mittlere bis hohe Wirkungsintensität) auszugehen, unter Berücksic-

tichtigung der topografischen Verhältnisse sowie der sichtverstellenden Elemente und der sichtverschatteten Bereiche

wurde ein durch die Anlage beeinträchtigter Wirkraum von ca. 35,96 ha ermittelt. 

Hieraus ergibt sich auf Basis der Berechnungsformel für den Kompensationsumfang für das Schutzgut Landschaftsbild

ein Ausgleichsbedarf in Höhe von 11.255 Ökopunkten.

Als Maßnahmen zur Eingriffsminimierung werden Änderungen in der Farbgebung sowie die Neupflanzung sichtverschat-

tender Gehölzstrukturen (Großbäume / Feldgehölze) vorgeschlagen. Bei einer Kombination beider Maßnahmen könnte

unter Berücksichtigung des Zeitfaktors (Aufwuchs der Neupflanzung) von einer Halbierung der Erheblichkeitseinstufung

außerhalb der Siedlungsflächen ausgegangen werden, so dass sich der Ausgleichsbedarf auf 5.555 Ökopunkte und da-

mit auf ein nicht erhebliches Maß reduzieren würde.

Ermittlung des Kompensationsumfangs, Halbierung Erheblichkeitsfaktor bei Kombi aus Farbgebung und sichtverschattender Pflanzung 

158.960 m² 2,5 0,3 0,2 0,1 2.384 Ökopunkte

25.859 m² 1 0,1 0,2 0,1 52 Ökopunkte

32.849 m² 3 0,3 0,2 0,1 591 Ökopunkte

29.232 m² 5 0,4 0,2 0,1 1.169 Ökopunkte

0 m² 5 0,0 0,2 0,1 0 Ökopunkte

71.674 m² 2,5 0,3 0,1 0,1 538 Ökopunkte

0 m² 1 0,1 0,1 0,1 0 Ökopunkte

0 m² 3 0,3 0,1 0,1 0 Ökopunkte

41.026 m² 5 0,4 0,1 0,1 821 Ökopunkte

0 m² 5 0,0 0,1 0,1 0 Ökopunkte

Summe: 359.600 m² Kompensationsbedarf gesamt: 5.555 Ökopunkte

Zone 1
(0 – 500 m) 

Beeinträchtigter 
Wirkraum
Spalte 1 

Bedeutung Wirkraum
 (Wertstufe)  

Spalte 2

Erheblich-
keitsfaktor 
Spalte 3

Wahrnehmungsko-
effizient 
Spalte 4

Kompensations-
flächenfaktor 

Spalte 5

Ausgleichsbedarf
 (Kom pensat ionsum fang in Öko-

punkten) 
Spalte 1 x 2 x 3 x 4 x 5

Raumeinheit 1
Talaue /-grund der Donau

Raumeinheit 2
Landschaftlich überprägter
Siedlungsraum im Tal der Donau 

Raumeinheit 3
Dörflich geprägter Siedlungsraum
im Tal der Donau 

Raumeinheit 4
+/- steile Talhänge / 
Trauf des Donautals 

Raumeinheit 5
Hochfläche über dem Donautal 

Zone 2
(500 – 1000 m) 

Beeinträchtigter 
Wirkraum
Spalte 1 

Bedeutung Wirkraum
 (Wertstufe)  

Spalte 2

Erheblich-
keitsfaktor 
Spalte 3

Wahrnehmungsko-
effizient 
Spalte 4

Kompensations-
flächenfaktor 

Spalte 5

Ausgleichsbedarf
 (Kom pensat ionsum fang in Öko-

punkten) 
Spalte 1 x 2 x 3 x 4 x 5

Raumeinheit 1
Talaue /-grund der Donau

Raumeinheit 2
Landschaftlich überprägter
Siedlungsraum im Tal der Donau 

Raumeinheit 3
Dörflich geprägter Siedlungsraum
im Tal der Donau 

Raumeinheit 4
+/- steile Talhänge / 
Trauf des Donautals 

Raumeinheit 5
Hochfläche über dem Donautal 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 'Erweiterung Obere Mühle - 1. Änderung' in Mühlheim a.d. Donau

3.1. Festsetzungsvorschlag

Pflanzung hochstämmiger Laubbäume am südlichen Rand der Retentionsmulde auf Flst. 1238

Qualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 16-18 cm

Acer pseudoplatanus 'Erectum'

Acer platanoides 'Emerald Queen'

Prunus avium

Prunus padus

schmalkroniger Bergahorn

schmalkroniger Spitz-Ahorn 

Vogelkirsche

Traubenkirsche

Empfohlen wird eine gemischte Pflanzung der o.g. Arten und Sorten, Pflanzabstand ca. 8,0 m.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan 'Erweiterung Obere Mühle - 1. Änderung' in Mühlheim a.d. Donau

4. SONSTIGE BELANGE

4.1. Artenschutz

Durch  die  Errichtung  und  den  Betrieb  der  Anlage  ergeben  sich  keine  Verstöße  gegen  §  44  Abs.  1  i.V.m.  Abs.  5

BNatSchG, sofern auf eine nächtliche Beleuchtung und einen Betrieb der Anlage in den Nachtstunden verzichtet wird.

Der Mast wurde auf den bereits befestigten Flächen des Betriebsgeländes errichtet, Eingriffe in den angrenzenden Wulf-

bach mit seinem begleitenden Gehölzbestand sind nicht erfolgt. Vorhandene Leitstrukturen für Fledermäuse und Vögel

werden durch das überspannende Förderband nicht beeinträchtigt. Materialeinträge in das Gewässer erfolgen nicht, das

Förderband ist vollständig eingehaust.

Andere Schutzgüter sind von der Errichtung der Anlage innerhalb der Geltungsbereiche rechtsverbindlicher Bebauungs-

pläne nicht betroffen. 

4.2. Schutzgebietsfestsetzungen

Das Betriebsgelände befindet sich vollständig innerhalb der Geltungsbereiche rechtsverbindlicher Bebauungspläne. An

diese Geltungsbereiche grenzen unmittelbar nördlich, westlich und südlich zahlreiche Schutzgebietsfestsetzungen an:

• FFH-Gebiet Nr. 7919311  Großer Heuberg und Donautal

• Vogelschutzgebiet Nr. Nr. 7820441  Südwestalb und Oberes Donautal

• Landschaftsschutzgebiet Donautal mit Bära- und Lippachtal

• Biotop nach § 30 BNatSchG Nr. 179193270307 Quellen W Obermühle (Mühlheimer Altstadt)

Die derzeitige Nutzung ist mit Ausnahme der neu hinzu gekommenen Förderanlage auf Grundlage der bisherigen Fest-

setzungen dieser Bebauungspläne zulässig.

Die zusätzlich vorgesehene Förderanlage geht nicht über die Geltungsbereiche der Bebauungspläne hinaus und greift

damit räumlich und funktional nicht in die angrenzenden Schutzgebietsflächen ein. Auswirkungen durch die Errichtung

und den Betrieb der Förderanlage auf die angrenzenden Schutzgebiete können ausgeschlossen werden.

Aufgestellt:
Oberndorf, den  17.06.2019
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